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Gebietsbeirat
Machen Sie mit!

Wir laden Sie herzlich ein, sich an der 
Quartiersentwicklung zu beteiligen.  

Werden Sie Mitglied im Gebietsbeirat, 
wählen Sie Ihre Vertretung und gestalten 

Sie gemeinsam die Zukunft des  
ehemaligen Güterbahnhofs Köpenick!
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Liebe Köpenickerinnen, 
liebe Köpenicker,
das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Köpenick ist – einschließlich 
des ehemaligen Gaswerkstandorts am Stellingdamm und des Bereichs rund 
um den Brandenburgplatz – einer der bedeutenden neuen Wohnungsbau-
schwerpunkte von Berlin. Für das gesamte Gebiet hat der Berliner Senat im 
Mai 2020 eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme beschlossen. Innerhalb 
der kommenden 15 Jahre soll hier ein urbanes, klimaneutrales und weitgehend 
autofreies Stadtquartier entstehen.

Ihre Beteiligung als Anwohnerinnen und Anwohner an diesem spannenden 
Prozess ist uns ebenso wichtig wie die Einbindung der künftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner. 

Der Gebietsbeirat übernimmt eine wichtige Rolle im Entwicklungsprozess des 
neuen Stadtquartiers. Als gewählte Vertretung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, der Gewerbetreibenden sowie als Vertretung der sozialen Einrichtungen, 
Initiativen und Vereine im neuen Stadtquartier und dessen Umfeld bringt er 
seinen lokalen Sachverstand in den Planungs- und Umsetzungsprozess ein. 

Während seines ersten Mandats von November 2022 bis 2024 hat der Ge-
bietsbeirat mit kritischen Einwänden und konstruktiven Impulsen an der Er-
arbeitung des städtebaulichen und freiräumlichen Rahmenplans für das neue 
Stadtquartier wesentlich mitgewirkt, indem er die Interessen der Öffentlichkeit 
gebündelt und in den Planungsprozess eingebracht hat. Künftig kann der Ge-
bietsbeirat außerdem an der Vergabe der Mittel des Gebietsfonds mitwirken 
und dabei von der Öffentlichkeit initiierte Projekte begleiten und beraten. 

Mit dieser Broschüre informieren wir Sie über die Aufgaben des Gebietsbeirats 
und laden Sie zum Mitmachen ein.

Herzliche Grüße, 
Alexander Slotty 
Staatssekretär für Bauen
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Als Wohnungsbaustandort von gesamt-
städtischer Bedeutung wird das neue 
Stadtquartier im Rahmen einer städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme 
realisiert. Grundlage für die Festlegung, 
Finanzierung und Umsetzung sind die 
§§ 165-171 des Baugesetzbuchs. 

Die Verordnung über die förmliche Fest-
legung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme wurde am 12.05.2020 
durch den Berliner Senat beschlossen 
und ist nach Veröffentlichung im Berliner 
Gesetz- und Verordnungsblatt am 
27.05.2020 in Kraft getreten. 

Zuständig für die Planung und Umset-
zung ist die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung, Bauen und Wohnen. 

In dem neuen Stadtquartier sollen rund 
1.800 Wohnungen entstehen. Geplant 
sind hochwertige Freiräume, Grünflä-
chen und Wegeverbindungen, autofreie 
Bereiche und alternative Mobilitäts-
angebote. Neue Schulen, Kindergärten 
und Gemeinbedarfseinrichtungen mit 
sozialen und kulturellen Angeboten 
werden den Menschen in der Nachbar-
schaft sowie den neuen Bewohnerinnen 
und Bewohnern offen stehen. 

Mit der Gebietsentwicklung werden 
zahlreiche Arbeitsplätze in kleineren 
Betrieben und Dienstleistungsunterneh-
men entstehen. 

Warum ein Gebietsbeirat?

Die Wahl eines Gebietsbeirats ist wichtiger Bestandteil der Beteiligung an der 
Quartiersentwicklung. Der Beirat soll diesen Prozess über die gesamte Dauer 
von ca. 15 Jahren bis zur Fertigstellung aller Maßnahmen begleiten. Damit ist die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit wie auch die Vertretung unterschiedlicher Interessen 
gewährleistet.

Der Entstehungsprozess des neuen Stadtquartiers bringt es mit sich, dass die 
künftigen Bewohnerinnen und Bewohner zunächst noch gar nicht präsent und 
im Gebietsbeirat vertreten sein können. Doch schon heute ist eine Vielzahl von 
Belangen der in der Nachbarschaft lebenden Menschen von den anstehenden 
Veränderungen berührt. Gleiches gilt für die bereits im Gebiet ansässigen Betriebe 
und Beschäftigten sowie Vereine, Initiativgruppen und öffentlichen Einrichtungen. 
Deshalb ist die Mitwirkung der folgenden drei Gruppen im Gebietsbeirat 
vorgesehen:

  Bewohnerinnen und Bewohner, 

 Schulen, Kitas, sonstige Gemeinbedarfseinrichtungen und Vereine sowie 

 Gewerbetreibende und Beschäftigte. 

Im Laufe der Entwicklung und mit dem Zuzug neuer Bewohnerinnen und Bewohner 
werden sich die Themenschwerpunkte und die Beteiligung und damit auch die Arbeit 
und Zusammensetzung des Gebietsbeirats verändern.

Verantwortlich für den Gebietsbeirat ist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen.
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Entgegennahme  
von Projekt- 

vorschlägen aus  
der Bürgerschaft

Im Überblick ergeben sich damit für den Beirat folgende Aufgaben:

Beteiligung am Planungs- und  
Entwicklungsprozess

Organisation der Beiratssitzungen

Mitwirkung an unterschiedlichen öffentlichen  
Beteiligungsformaten wie etwa an Informations- 
veranstaltungen

Bereitstellung lokalen Sachverstands

Bündelung und Vertretung unterschiedlicher  
Belange

Entgegennahme von Projektvorschlägen  
aus der Bürgerschaft

Mitwirkung an der Vergabe von Mitteln des  
Gebietsfonds sowie Begleitung der daraus  
finanzierten Projekte

Über die gesamte Dauer seiner Tätigkeit wird der Gebietsbeirat Sprachrohr für 
vielfältige Belange und Interessen sein. Darüber hinaus wird er auch an der Ge-
staltung der zahlreichen Planungs- und Umsetzungsschritte für das neue Stadt-
quartier aktiv beteiligt.

Foto: Sebastian Nozon
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Ablaufplan
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In den nächsten zwei Jahren werden die folgenden Aufgaben Vorrang haben:

Begleitung der städtebaulichen  
und freiräumlichen Planung
Die Mitglieder des Gebietsbeirats 
sollen den weiteren Planungsprozess 
begleiten und an der Konkretisierung 
ausgewählter Teilprojekte mitwirken. Sie 
begleiten außerdem die Öffentlichkeits-
arbeit für den ehemaligen Güterbahn-
hof Köpenick und nehmen als Vertretung 
der Öffentlichkeit aktiv an Informations-
veranstaltungen teil.

Förderung von Bürgerprojekten
Die zuständige Senatsverwaltung stellt 
einen jährlichen Gebietsfonds zur Verfü-
gung. Der Fonds soll der Förderung von 
gemeinwohlorientierten Projekten aus 
der Bürgerschaft dienen. Der Gebiets-
beirat wirkt bei der Vergabe der Mittel 
mit und berät lokale Akteurinnen und 
Akteure im Zuge der Projektinitiierung 
und -umsetzung.

Unterstützung von Zwischennutzungen
Der Gebietsbeirat soll an der Einschätzung von Zwischennut-
zungspotentialen mitwirken und die Planung und Umsetzung 
von Zwischennutzungen durch Anwohnende auf geeigneten 
Teilflächen begleiten. 

Solche Projekte sind dann sinnvoll, wenn brachliegende Areale 
erst in einigen Jahren bebaut werden sollen, aber bereits kurz-
fristig für eine temporäre Nutzung gemeinsam gestaltet und 
genutzt werden können.

RAHMENPLANUNG BAULEITPLANUNG + BAUDURCHFÜHRUNG
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Werkstatt-
verfahren

Rahmenplan-
Erarbeitung

Sept. 
2023

Juli 
2024

Herbst
2024

Mai 
2024

Beschluss Aufstellung Bebauungspläne

Erschließung und Baumaßnahmen*
* vorgezogene Baumaßnahmen auf ehem. 
   Gaswerkgelände ab 2024 

 2025  2026  2027  2028

Gebäuderückbau, Naturschutzmaßnahmen, Beräumung, Bodensanierung, Geländemodellierung

© UrbanPlan, 2024
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Selbstverständnis des Gebietsbeirats

Der Gebietsbeirat ist ein demokratisch gewähltes Gremium, das dem Gemeinwohl und 
den Zielen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme verpflichtet ist. Er vertritt weder 
parteipolitische und kommerzielle noch die Interessen einzelner Personen oder Grup-
pierungen. Seine Arbeit gilt der Berücksichtigung unterschiedlicher Belange von jungen 
wie auch älteren Bewohnerinnen und Bewohnern, von Gewerbebetrieben und von deren 
Beschäftigen im Rahmen der Planung und Entwicklung des künftigen Stadtquartiers. Das 
umfasst auch die im Umkreis oder später im neuen Stadtquartier ansässigen Gemeinbe-
darfseinrichtungen und Vereine. 

Dieser großen Bandbreite vielfältiger Interessen entspricht die Zusammensetzung des 
Gremiums. Sein zweijähriger Wahlturnus bietet die Gewähr, dass sich deren stetiger Wan-
del auch in seiner wechselnden Besetzung widerspiegelt.

Die Arbeit des Gebietsbeirats betrifft ebenso die Initiierung nachbarschaftlicher Projekte 
wie die konstruktive Begleitung der Planung und Entwicklung des neuen Quartiers. Basis 
dafür sind die Ziele der Entwicklungsmaßnahme.

Wie ist die Arbeit des Beirats geregelt?

Grundlage für die Arbeit des Gebietsbeirats ist eine mehrheitlich beschlossene Ge-
schäftsordnung. Sie regelt Sitzungsturnus, Arbeitsschwerpunkte und -inhalte, Arbeits-
weise, die Rechte und Pflichten des Gebietsbeirats sowie die Wahlmodalitäten. Als 
Sprecherin oder Sprecher des Beirats wird eines der Mitglieder durch Mehrheitsent-
scheid gewählt.

Die Sitzungen des Beirats sollen im vierteljährlichen Turnus stattfinden. Bei Bedarf 
können zusätzliche Termine wie auch ein veränderter Sitzungsturnus beschlossen 
werden. An den Sitzungen können auch Personen in Vertretung der zuständigen 
Senatsverwaltung, ihrer Beauftragten, des Bezirks Treptow-Köpenick und des Entwick-
lungsträgers WISTA.Plan teilnehmen. Sie haben Rede-, aber kein Stimmrecht.

Jede Sitzung wird protokolliert, um getroffene Entscheidungen für alle nachvollzieh-
bar zu dokumentieren. Die Protokolle werden auf der Projektwebsite veröffentlicht.
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Wie setzt sich der Gebietsbeirat  
zusammen?
Dem Gebietsbeirat gehören in der Regel zwölf gewählte Mitglieder an. Sie vertre-
ten die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Stadtquartiers ebenso 
wie diejenigen, die heute schon in der Umgebung ansässig sind. Vertreten sind 
darüber hinaus die bestehenden wie auch sich künftig in dem neuen Quartier an-
siedelnden Betriebe und Beschäftigten. Das gilt gleichermaßen für die öffentlichen 
Einrichtungen und Vereine mit ihren jeweils unterschiedlichen Belangen. Alle zwei 
Jahre werden die Beiratsmitglieder neu gewählt. 

Um eine repräsentative Vertretung jüngerer und älterer Menschen zu gewährleis-
ten, wird die Beiratsgruppe der Bewohnerinnen und Bewohner in drei Altersgrup-
pen unterteilt. 

Nach und nach werden auch Bewohnerinnen und Bewohner sowie künftige Be-
schäftigte aus dem neuen Stadtquartier im Beirat vertreten sein. Daher wird sich 
seine Zusammensetzung mit der Zeit verändern. 

Beiratsgruppen
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Zahl der  
Beiratsmitglieder
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4

12

unter 30 Jahren

30 - 60 Jahren

über 60 Jahre

Gemeinbedarfs- 
einrichtungen & Vereine

Beschäftigte

© UrbanPlan, 2024Entwicklungsbereich Wahlbereich des Gebietsbeirates

Wie kann ich mitwirken?    
Wer kann gewählt werden?

Für die Beiratsgruppe der Bewohner-
innen und Bewohner können sich alle 
Personen über 16 Jahre zur Wahl stellen, 
die in dem oben abgebildeten Wahlbe-
reich leben oder arbeiten. 

Die Schulen, Kindertagesstätten, sons-
tigen Gemeinbedarfseinrichtungen und 
Vereine werden je eine Vertretung in den 

Gebietsbeirat entsenden, auch dann, 
wenn sie etwas außerhalb des Wahl- 
bereichs ansässig sind.

Ebenfalls können sich innerhalb des 
Wahlbereichs ansässige Gewerbetrei-
bende und dort Beschäftigte in der für  
sie vorgesehenen Beiratsgruppe zur 
Wahl stellen oder ihre Vertretung wählen.
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Wie läuft die Beiratswahl ab?

       Bewerbung zum Gebietsbeirat
Zur Wahl stellen können sich alle Personen, die im Wahlbereich (siehe Seite 13) 
leben oder arbeiten und die Interesse daran haben, als Mitglied im Gebietsbeirat 
mitzuwirken. Die Interessierten können einen Bewerbungsbogen nutzen, der den 
Haushalten im Wahlbereich zusammen mit Informationen zum genauen Ablauf der 
Wahl zugestellt wird und auf der Website www.berlin.de/gueterbahnhof-koepenick 
verfügbar ist.  Auf dieser Website sind auch alle Informationen und Unterlagen zur 
Gebietsbeiratswahl verfügbar.

      

Bewerbungen können entweder per E-Mail an gueterbahnhof.koepenick@
senstadt.berlin.de abgegeben werden,  oder auf dem Postweg an die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, II W Wohnungsbauprojekte 
– äußere Stadt, Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin bzw. in den Briefkasten des Vor-
Ort-Büros der Entwicklungsmaßnahme, Stellingdamm 15, 12555 Berlin.

     

Alle Kandidatinnen und Kandidaten werden anschließend auf der Website vorgestellt. 

       Wahlverfahren
Innerhalb des Wahlbereichs ansässige Haushalte erhalten jeweils einen Stimmzettel 
zusammen mit den Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Haushalte 
mit mindestens zwei Personen können bis zu zwei Stimmzettel, Einpersonenhaushalte 
einen Stimmzettel für die Gebietsbeiratswahl abgeben. Sofern einzelne Haushalte 
keine Stimmzettel per Hauswurfsendung erhalten haben, können sie diese auch über 
die oben genannte Website herunterladen oder per Post anfordern.

Die Stimmzettel können innerhalb der auf der Website bekannt gegebenen Wahl-
frist an die oben genannten Adressen auf dem Postweg oder per E-Mail einge-
sandt oder in den Briefkasten des  Vor-Ort-Büros eingesteckt werden. Außer den 
Haushalten werden auch im Wahlbereich ansässige Gewerbebetriebe und dort 
Beschäftigte um ihre Beteiligung an der Gebietsbeiratswahl gebeten. Gemeinbe-
darfseinrichtungen und Vereine stimmen jeweils untereinander ab, welche Vertrete-
rinnen oder Vertreter sie in den Gebietsbeirat entsenden.

       Wahlergebnis
Das Ergebnis der Wahl wird jeweils auf der oben genannten Website bekannt  
gegeben.

https://www.berlin.de/sen/stadtentwicklung/neue-stadtquartiere/ehemaliger-gueterbahnhof-koepenick/
mailto:gueterbahnhof.koepenick@senstadt.berlin.de
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